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Ausgabenbericht betreffend Gründung der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG 
(NSNW)  

 
07.0975.01, Ausgabenbericht des RR vom 27.06.2007 

 

://: Zustimmung  

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht 
des Regierungsrates Nr. 07.0975.01 vom 26. Juni 2007 und nach dem mündlichen 
Antrag der Finanzkommission vom 17. Oktober 2007, beschliesst: 

 

1. Die Ausgliederung des Bereiches Nationalstrassen und Firmengründung der NSNW 
AG durch die Nachbarkantone Aargau, Basel-Landschaft und Solothurn wird zur 
Kenntnis genommen. 

2. Die Fahrzeuge mit einem FI-Restbuchwert in Höhe von CHF 383’000 des bisherigen 
Bereichs Autobahnunterhalt des Tiefbauamtes werden aus dem 
Verwaltungsvermögen zwecks Einbringung als unentgeltliche Sacheinlage in die 
NSNW AG ins Finanzvermögen umgewidmet. 

3. Das Baudepartement wird ermächtigt, zur Besitzstandsregelung der Mitarbeitenden 
des bisherigen Bereichs Autobahnunterhalt des Tiefbauamtes betreffend 
Unterhaltszulagen und Pensionskasse die laufende Rechnung im Jahr 2007 um 
maximal CHF 430'000 zu überschreiten. 

4. Ziffern 1 bis 3 werden unter dem Vorbehalt beschlossen, dass die Partnerkantone 
Aargau, Basel-Landschaft und Solothurn die entsprechenden Beschlüsse betreffend 
Beteiligung an der NSNW AG und Finanzierung beschlossen haben. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren.  

 

Ablage:     


